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II.5
Lernförderung für Schülerinnen und 

Schüler

§ 28 Abs. 5 SGB II 

II.5.1 Grundsatz 

Kinder brauchen manchmal zusätzliche Unterstützung, um die Lernziele in der Schu-

le zu erreichen. Wenn in der Schule oder in einem Ganztagsangebot kein entspre-

chendes Angebot vorhanden ist, kann eine ergänzende Lernförderung gewährt wer-

den, um das Klassenziel zu erreichen. 

II.5.2 Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen 

Die Vorschrift enthält zahlreiche Tatbestandsvoraussetzungen, darunter mehrere un-

bestimmte Rechtsbegriffe. Vor einer Entscheidung ist daher sorgfältig zu prüfen und 

die anspruchsbegründenden Sachverhalte ausreichend zu dokumentieren, insbe-

sondere im Hinblick auf spätere Gerichtsfestigkeit des Bescheides. 

  Schülerinnen und Schüler 

  Eine die schulischen Angebote ergänzende Lernförderung

  Angemessenheit der Lernförderung 

  Geeignetheit der Lernförderung 

  Lernförderung ist zusätzlich erforderlich 

  Erreichung der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten we-

sentlichen Lernziele 

 Schülerinnen und Schüler 

Die Leistungen werden folgenden Personen gewährt:

 Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule be-

suchen, wenn sie jünger als 25 Jahre sind.

  Berufsschülerinnen und -schüler, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, sind 

von der Leistung ausgeschlossen. 
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 Eine die schulischen Angebote ergänzende Lernförderung 

Das Schulgesetz (§ 2 Absatz 8) spricht jeder Schülerin und jedem Schüler das Recht 

auf individuelle Förderung zu. Daher gibt es in den Schulen zusätzlich zum Unterricht 

Angebote zur Lernförderung. Dies geschieht beispielsweise über zusätzliche Ergän-

zungsstunden, Angebote zur Sprachförderung oder Hausaufgabenhilfen und Förder-

stunden im Rahmen eines Ganztagsangebots. In manchen Fällen kann es jedoch 

erforderlich sein, dass darüber hinaus eine weitere außerschulische Lernförderung 

erforderlich ist, die von der Schule nicht erbracht werden kann. In diesen Fällen kön-

nen die tatsächlichen Kosten für eine solche zusätzliche außerschulische Lernförde-

rung übernommen werden. 

Erforderlich ist daher die Bestätigung der Schule, dass dort eine entsprechende 

Lernförderung nicht angeboten wird und dort kein Antrag auf Leistungen nach dem 

SGB VIII bekannt ist (bei Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigten ist die Bestä-

tigung, dass kein Antrag auf Leistungen nach dem SGB VIII bekannt ist, nicht erfor-

derlich, vgl. III.). 

Die Leistung kann nicht zur Übernahme eines Elternbeitrags in einem kostenpflichti-

gen Ganztagsangebot genutzt werden, da es sich nach dem Willen des Gesetzge-

bers um Leistungen handeln soll, die „zusätzlich“ zu den in der Schule erbrachten 

Leistungen erbracht werden. Ganztagsangebote haben somit Vorrang. 

 Angemessenheit und Dauer der Lernförderung 

Die Lernförderung kann nur in den betroffenen Fächern erfolgen.

Ausgeschlossen ist eine Übernahme der Kosten für das Erreichen einer besseren 

Schulartempfehlung (z. B. Übertritt auf ein Gymnasium), die Verbesserung des No-

tenschnitts oder eine bloße Verbesserung um Notenstufen.
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Es ist zu beachten, dass § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche) gegenüber SGB II vorrangig ist (anders bei Kinderzu-

schlags- und Wohngeldberechtigten, vgl. III.). Die Schule bestätigt, dass ihr kein ent-

sprechender Antrag bekannt ist. Die Antragsteller/in willigt ein, dass das Jugendamt 

auf Anfrage des Jobcenters bzw. der Kommune Auskunft erteilt. 

Es besteht keine individuelle Förderdauer. Vielmehr können zur Vermeidung einer 

Vielzahl von Folgeanträgen und zur Sicherstellung hinreichender Erfolgsaussichten 

beim ersten Antrag je Fach bereits 35, 25 oder 15 Stunden pauschal bewilligt wer-

den. Eine Verlängerung ist möglich, bis die Zahl von 35 Stunden je Fach erreicht 

wird. Eine darüber hinaus gehende Bewilligung im selben Schuljahr ist nicht möglich. 

Bei der Vorbereitung auf eine Nachprüfung ist nur eine einmalige Förderung von 15 

Stunden je Fach möglich. 

 Erreichung der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten 

wesentlichen Lernziele 

Voraussetzung für eine solche Lernförderung ist es, dass das Erreichen des Klas-

senziels gefährdet ist. Zum Klassenziel gehören  

  die Versetzung in die nächste Klassenstufe,  

  in Grundschulen die erfolgreiche Versetzung nach Beendigung der Schulein-

gangsphase 

  in der Erprobungsstufe die erfolgreiche Versetzung nach Klasse 6 oder 

  in Abschlussklassen weiterführender Schulen das Erreichen des Schulabschlus-

ses.

Der gerichtsfeste Nachweis dieser Anspruchsvoraussetzung gelingt am besten unter 

Verwendung von „harten“ Kriterien wie

  zwei Klassenarbeiten aus dem laufenden Schulhalbjahr im selben Fach mit 

den Noten „mangelhaft“ oder  
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  einer Klassenarbeit mit der Note „ungenügend“ beziehungsweise

  über das Halbjahreszeugnis oder 

  einen „blauen Brief“ mit dem Hinweis auf die Gefährdung der Versetzung. 

Der Nachweis über die Notwendigkeit der Lernförderung wird von der Schule 

erstellt (insbesondere durch Ankreuzen, vgl. beigefügtes Formblatt) und von der 

Schulleitung unterschriftlich bestätigt. Die Antragsteller/in willigt ein, dass die Schule 

auf Verlangen des Jobcenters bzw. der Kommune die entsprechenden Unterlagen 

aushändigt.  

 Besondere Einzelfälle 

In Einzelfällen  ist auch außerhalb des „harten“ Kriterienkataloges eine Leistungsge-

währung möglich.  

  Ein solcher Einzelfall liegt z.B. vor, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler auf 

eine Nachprüfung vorbereitet, um die Versetzung in die nächst höhere Klasse 

oder den Schulabschluss doch noch zu schaffen. Eine solche Nachprüfung findet 

in der Regel zum Ende der Sommerferien statt.

  Ein weiterer Einzelfall liegt vor, wenn eine Schülerin oder ein Schüler auf Grund 

eines Unfalles bzw. einer krankheitsbedingten längeren Unterrichtsabwesenheit 

von 6 Wochen oder länger erheblichen Nachholbedarf hat, der sich in Klassenar-

beits-Noten bzw. in Zeugnissen (noch) nicht niedergeschlagen hat. Ziel muss in-

soweit sein, die Erreichung der schulrechtlichen Ziele auch prophylaktisch abzu-

sichern. In diesem Fall ist allerdings auch zu prüfen, ob Hausunterricht gemäß § 

21 SchulG erteilt werden kann. 

Sollten sich im Verlauf der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets weitere 

noch nicht berücksichtigte, aber berechtigte Fallkonstellationen ergeben, wird dies 

geprüft und ggf. in eine zu überarbeitende Version der Arbeitshilfe aufgenommen. 
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Dabei ist zu beachten, dass §§ 27 ff. und 35 a SGB VIII gegenüber SGB II vorrangig 

sind (anders bei Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigten, vgl. III.). 

 Geeignetheit der Lernförderung 

Die Person, die die Lernförderung durchführt, kann beispielsweise aus folgenden 

Personengruppen kommen: 

  jemand, der das Lehramt des Faches studiert,  

  eine ältere Schülerin oder ein älterer Schüler mit guten Noten,

  eine pensionierte Lehrkraft oder auch  

  eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eines Wohlfahrtverbandes (Caritas, Di-

akonie, Arbeiterwohlfahrt etc.), 

  ein anerkannter Träger der Weiterbildung5.

Es ist empfehlenswert, wenn die zuständige Stelle den Kreis der vor Ort in Frage 

kommenden Personen und Einrichtungen gemeinsam mit Schulamt und Jugendamt 

vereinbart.

Einzelförderung ist genauso möglich wie die Teilnahme an einem Gruppenangebot. 

Wünsche der Antragsteller/in sollen nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

Es sollte sich aus pädagogischen bzw. finanziellen Gründen nach Möglichkeit nicht 

um eine Person eines kommerziellen Anbieters handeln (Nachhilfeinstitut), insbe-

sondere dann, wenn eine preisgünstigere Alternative zur Verfügung steht. 

Anbieter, die vom Verfassungsschutz überwacht werden, sowie Sekten sind nicht 

geeignet. Ggf. ist die Einholung eines erweiterten Führungszeugnisses angezeigt. 

Auch sollte möglichst evtl. Schwarzarbeit vorgebeugt werden. 

                                           
5 vgl. Liste des MSW unter: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Ganztagsbetreuung/Qualitaetsentwicklung_Fortb
ildung/Vereinbarung.pdf 
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II.5.3 Antragstellung, Verfahren, Unterlagen 

Die Leistungen müssen rechtzeitig kindbezogen beantragt werden (Angaben 

durch Ankreuzen im generellen Antrag). 

Dem Erstantrag beizulegen ist eine Bestätigung der Schule über das Vorliegen der 

Voraussetzungen sowie im Falle einer krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheit 

ein ärztliches Attest. 

Nachweispflichtig für das Vorliegen der genannten Anspruchsvoraussetzungen ist 

der/die Antragsteller/in.

Auf das beiliegende Muster-Formular (VII.2) wird verwiesen. 

Entscheidung

Unabhängig von der vorstehenden Darstellung der entscheidungserheblichen Krite-

rien liegt die Zuständigkeit für die Entscheidung über eine mögliche Lernförderung 

eindeutig beim Jobcenter bzw. bei der Kommune. Die hierfür einzuholenden Unterla-

gen dienen insoweit nur der Vorbereitung dieser Verwaltungsentscheidung. 

Auf diesen Grundlagen entscheidet die persönliche Ansprechperson über die Ge-

währung von Leistungen für Lernförderung auf der Basis der Stellungnahme der 

Schule.

Bei der Entscheidung ist zu beachten, dass §§ 27 ff. und 35 a SGB VIII gegenüber 

SGB II vorrangig sind (anders bei Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigten, vgl. 

III.). 
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Art der Gewährung 

Die zuständige Stelle erteilt eine Zusage über die Übernahme der Kosten für Lern-

förderung für das Kind. Diese übernimmt auch die Abrechnung der Kosten, u.U. 

durch Direktzahlung an den Anbieter. 

Höhe der Förderung 

Erstattet werden die tatsächlichen angemessenen Kosten. Diese können sich je nach 

Anbieter bzw. je nach der Qualifikation der die Lernförderung durchführenden Person 

unterscheiden. Konkrete Aussagen zur Höhe der zu bewilligenden Lernförderung 

sind daher nicht möglich, sondern sind ggf. an der Ortsüblichkeit der Kosten auszu-

richten.


